
ANDERS SEIN | GESÜNDER LEBEN | WOHNEN IN
SEINER URSPRÜNGLICHSTEN FORM |

ANKOMMEN IM MODERNEN HOLZHAUS
Objekt: IH144 • 4030 Linz

490.000,00 e
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Eckdaten der Immobilie

Technische-Angaben

ImmoNr. IH144

Geografische-Angaben

PLZ 4030

Ort Linz

Bundesland Oberösterreich

Orientierung süd

Flächen

Wohnfläche 122 m2

Nutzfläche 135 m2

Grundstücksgröße 450 m2

Gartenfläche 170 m2

Anzahl Zimmer 4

Anzahl Schlafzimmer 3

Anzahl Badezimmer 1

Anzahl sep. WC 1

Balkon/Terrasse Fläche 50 m2

Anzahl Balkone 1

Anzahl Terrassen 1

Dachbodenfläche 72 m2

Anzahl Stellplätze 2

Anzahl Duschen 1

Ausstattung

Stellplätze 2 Carports

Etagenzahl gesamt 2

Boden Stein, Fliesen, Parkett

Befeuerung Luft-/

Wasserwärmepumpe

Heizungsart Fußbodenheizung

Küche offene Küche

Bad Fenster, Dusche und

Wanne

Fahrstuhl Kein Fahrstuhl

Ausrichtung

Balkon/Terrasse

Süd

Unterkellert Nein

Kabel Sat TV Ja

Kamin Ja

Gäste WC Ja

Sauna Ja

Wasch/Trockenraum Ja

Ausstattungsqualität Normal

Wellnessbereich Ja

Seniorengerecht Ja

Swimmingpool Ja

Bauweise Holz

Stellplatzart Carport

Dachform Satteldach

Balkon Ja

Terrasse Ja

zentral Ja

unterkellert (alt) nicht unterkellert

Dachboden Ja

sonnig Ja

Zustand

Baujahr 2009

Zustand Gepflegt

Energieausweis gültig

bis

10.03.2031

HWB 49,1 kWh/(m2*a)

Klasse HWB B
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fGEE 0,66

Klasse fGEE A+

Ausstelldatum

Energiepass

11.03.2021

CO2-Emissionsklasse A+

CO2-Ausstoß 6,7

wesentlicher

Energieträger

Luft/wasser

Wärmepumpe

Baujahr lt.

Energieausweis

2009

Warmwasser enthalten Ja

Altlasten keine nachgewiesenen

Altlasten laut vfkat.

Verwaltung

Verfügbar ab 01.05.2023

Kinderfreundlich Ja

Infrastruktur

Dist. Kindergarten (km) 0,45 km

Dist. Volksschule (km) 0,7 km

Dist. NM-Schule (km) 2,9 km

Dist. Gymnasium (km) 1,3 km

Dist. Autobahn (km) 5,8 km

Dist. Zentrum (km) 11,2 km

Dist.

Einkaufsmöglichkeiten

(km)

1 km

Dist. Flughafen (km) 16 km

Dist. Bus (km) 0,18 km

Dist. Gaststätten (km) 0,23 km

Dist. Apotheke (km) 1,7

Dist. Arzt (km) 0,5

Dist. Ärztezentrum (km) 5,5

Dist. Sportanlagen (km) 1,9

Dist. See (km) 2,3

Dist. Naherholung (km) 2,6

Dist. Wandergebiete

(km)

2,6

Dist. Fernbahnhof (km) 0,5 km

Preise

Kaufpreis 490.000,00 e

Betriebskosten 107,26 e

Heizkosten (inkl USt) 182,73 e

Sonst. Kosten 42,70 e

Sonst. Kosten Kauf 42,70 e

Richtpreis Ja

Grunderwerbsteuer

(3,5%)

17.150

Grundbucheintragungs-

gebühr

(1,1%)

5.390

Vertragserrichtung 6.000

Heizkosten (o.WW) (inkl.

USt)

182,73 e

Sonst. Kosten (inkl. USt) 42,70 e

Heizkosten 182,73 e
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Beschreibung
DAS VORSTELLEN

anders sein | gesünder Leben | Wohnen in seiner
ursprünglichsten Form | ankommen im modernen
Holzhaus!
Heute dürfen wir Ihnen ein sehr interessantes, mo-
dernes Scandinavian Holzriegelhaus, am südlichen
Stadtrand von Linz vorstellen.

Wohnen in einem Holzhaus ist etwas ganz Besonde-
res, aber auch nicht für jeden geeignet. Das Bemer-
kenswerte am Holzhaus - egal ob modern oder tra-
ditionsreich, sein Rohstoff wächst nach, ist Ressour-
censchonend und ein wahrer Nachhaltigkeitswelt-
meister. Holzhäuser benötigen weniger Heizener-
gie, durch selbstregulierende Isoliereigenschaften.
Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben,
reguliert dadurch das Raumklima. Das schafft eine
gesundheitsfördernde Umgebung, hat beruhigende
Wirkung auf die Atemwege und eignet sich deshalb
perfekt für Allergiker und Asthmatiker

Mehr denn je strebt derMensch nach einem rundum
vollkommenen Wohnen. Ein Platz, der ihn zur Ruhe
kommen lässt, Kraft schöpfen zu können, der Seele
die notwendige Atmosphäre liefert, um sich gebor-
gen zu fühlen - Ja das ist es, ein Zuhause der Gebor-
genheit!

Baubiologisch in seiner natürlichsten Form aus Holz
errichtet, bietet diese moderne Holzriegelhaus nicht
nur das besondere Ambiente des Holzbaues, son-
dern viele weitere nützliche und angenehme Wohn-
details, die das Leben in diesem Haus, schöner, ex-
klusiver und hochwertiger machen.

Wir nehmen Sie mit auf eine Entdeckungsreise - las-
sen Sie sich inspirieren.

DIE LAGE

Das zum Verkauf angebotene Wohnhaus befindet
sich in einer Sackgasse, einer halbwegs ruhigen Sied-
lungslage von Pichling, unweit des Gasthofs zum
Hauermandl. Pichling entwickelte sich in den letz-
ten Jahren zu einem äußerst beliebten und dadurch
auch zu einem relativ exklusiv gewordenen Stadt-
teil von Linz-Süd. Die unmittelbare Nähe zur bereits
angrenzenden Natur von Weikerlsee u. Traundelta,
den bekannten und beliebten Naherholungsgebie-
ten von Pichlingersee und Ausee, sowie viele andere
Infrastruktur- und Freizeiteinrichtungen im Umfeld
der Liegenschaft, machen auch das Leben, sowie die
Freizeitgestaltung recht abwechslungsreich.

Durch eine ausgesprochenmoderne Verkehrsanbin-
dung nach Linz (Straßenbahn, Westbahn, Schnellzu-
bringer Monalisa-Tunnel), sowie nach Wels, Steyr,
Enns und Perg (Autobahn A1, Schnellstraße B309, B
3/B1), gelangen Sie binnen kürzester Zeit in die wich-
tigsten Zentren des OÖ-Zentralraumes.

DAS WOHNEN

Das vollkommen eingezäunte Anwesen begrüßt Sie
mit einer gepflasterten Zufahrt, die in ein angebau-
tes Doppelcarportmündet. Schon beimBetreten des
Hauses spürt man das besondere Flair des Holzbau-
es mit all seinen Vorzügen. Auch nach knapp 14 Jah-
ren „duftet“ es im inneren angenehm nach Fichten-
holz. Die Diele ist mit Steinfliesen gepflastert. Keine
Angst, im kompletten Haus wurde eine Fußboden-
heizung eingebaut. Linker Hand würde ein individu-
ell angepasster geräumiger Garderobenverbau bis
unter die Geschossdecke gut Platz finden. Das PLUS
an Staufläche werden Sie schätzen lernen, gerade
wenn man Kinder hat und viele Schuhe!

Durch meine vorangegangene berufliche Tätigkeit
u. Interesse als Kunst/Bau und Möbeltischler, so-
wie Einrichtungsplaner von vor 25 Jahren, schlägt
mein Herz noch immer für hochwertige, individu-
ell geplante, angepasste Möbel. Ich darf Ihnen dazu
nachfolgend immer wieder den einen oder anderen
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Einrichtungs- und Gestaltungstipp in der Beschrei-
bung mitgeben.

Neben der Garderobe schlängelt sich die Holztrep-
pe ins Obergeschoss zu den Schlafräumen hinaus.
Auf der rechten Seite der Diele befindet sich neben-
an das Tages-WC mit Waschbecken und der moder-
ne Haustechnikraum. Dieser beinhaltet diemoderne
Wärmepumpenanlage/Pufferspeicher, Entkalkungs-
anlage, Schuhtrockner, Anschlüsse für die Wasch-
maschine/Wäschetrockner, ein großes Waschbe-
cken aus Nirosta, sowie ein Ausgang in den hinteren
Garten bzw. zum Anbau des Doppelcarports. Wei-
ters wurde im Wirtschafts-/Technikraum vom Tisch-
ler ein Wandkasten mit vielen Fächern und Verstau-
möglichkeiten verbaut.

Gehen wir nun in den fantastischen Wohn-
Essbereich, das Herzstück des Holzhauses und eines
von vielen weiteren Wohn-Highlights der Immobi-
lie. Auf unglaublich offenen und hellen 43m2, wer-
den Sie viele Möglichkeiten vorfinden, IHREN per-
sönlichen Wohl-Fühl-Bereich entstehen zu lassen.
Wohnmaterialien aus Holz, rustikale Fliesen, Stein,
ein freistehender Kaminofen und die vielen, großen
Fensterflächen, vermitteln ein ganz besonders war-
mes, harmonisches, unvergleichbares Wohnen.
TIPP: Im hinteren Teil des Wohnzimmers würde ein
(nicht nur dem Hausstil angepasster) großzügiger
Möbelverbau optimal Platz finden. Aufgrund der An-
ordnung der Fenster ist es möglich, die Wohnzim-
mereinrichtung auch in L-Form, entlang der west-
lichen Wohnzimmeraußenwand zu realisieren. Im
südlichen Teil desWohnzimmers platzieren Sie dann
eine ausgesprochen großzügige Couch in L- oder U-
Form. Von dort haben Sie in Zukunft den perfekten
Blick auf den freistehendenWamsler Schwedenofen.
Dieser Kaminofen mit Sichtfenster erhöht nochmals
dieses perfekte Wohngefühl. Eingekuschelt in ei-
ne flauschige Decke, mit einer heißen Tasse Kakao
oder Tee den Flackernden Flammen zusehen, wäh-
ren im Hintergrund entspannende Musik aus dem,
Harman-Kardon Soundsystem klingt, Entspannung

kann so schön sein.

Der Kaminofen wurde so platziert, dass man nicht
nur vom Wohnzimmer einen Blick darauf hat, son-
dern auch das Flammenspiel vom gemütlichen Ess-
bereich erlebt. Gerade in Zeiten von hohen Rohstoff/
Heizpreisewirdman froh sein, neben demWohlfühl-
effekt auch eine zusätzliche autarke Heizversorgung
zu haben.

Der Essbereich ist offen in der Küche integriert. Ne-
ben der modernen Küche wurde eine kleine Speise
unterhalb des Stiegenaufganges ins OG umgesetzt.
Dieser ist neben der geräumigen Küche ausreichend
genug, um diverse lagerbare Lebensmittel aufzube-
wahren. Es wäre durchaus denkbar, den Essbereich
in den Wohnbereich zu verlegen, um dadurch op-
tional die Möglichkeit zu haben die Küche, um eine
Kochinsel zu erweitern.

Ein separat vom Wohnzimmer aus nördlich begeh-
bares Zimmer, wäre perfekt als kl. Homeoffice oder
Wirtschaftszimmer nutzbar. Über das Wohnzimmer
gelangen Sie auch auf die steingepflasterte Sonnen-
terrasse mit Pool und angelegten Garten. Mehr dazu
unter der Beschreibung „Der Außenbereich“.

Das Obergeschoss

Über eine Holztreppe erreichen Sie das Oberge-
schoss mit 3 Schlafzimmer und einem hervorra-
gend auf- und eingeteilten Wellness-Badebereich.
Die Schlafzimmer haben schöne Größen von 12m2

- 17m2 Fläche. Eines der zwei, nordseitig, ruhig ge-
legenen Kinderzimmer wurde vom Tischler einge-
richtet und gestaltet. Die Einbaumöbel verbleiben im
Zimmer und bieten sehr viel Verstaumöglichkeiten.
Das andere Kinderzimmer mit knapp 14m2 ist eben-
falls geräumig, einfach einzurichten. Alle Schlafzim-
mer haben im Moment einen Laminatboden, Fern-
sehanschlüsse und eine ausreichende Anzahl an
Steckdosen. Die hochwertigen 3fach-verglaste Fens-
ter in Holz/Alubauweise sind mit Fliegengittern und
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Rollläden ausgestattet. Bei den großen Fensterflä-
chen des Hauses werden die Rollläden elektrisch an-
getrieben.

Das Elternschlafzimmer ist Richtung Süden ausge-
richtetmit Zugang zumwettergeschützten 9m2 Holz-
balkon. Die Eigentümer haben vom Tischler durch
das Einziehen einer Trennwand mit Schiebetür, ei-
nen nützlichen, separaten Kleiderraum zum Schlaf-
bereich realisiert. Hier werden Sie genügend Platz
finden, neben dem Einbaukasten im Schlafzimmer,
viel Kleidung und Accessoires unterzubringen.

Kommend wir abschließend zu einem weiteren
„Highlight des Hauses“, dem herrlichen Bade- und
Wellnesszimmer. Auf 10m2 wurde perfekt eine Eck-
badewanne, bodentiefe Dusche, großzügigerWasch-
platz und eine finnische Sauna errichtet. Anthrazit-
farbene Bodenfliesen und diewarme Farbgestaltung
des Bades lassen das Wellnessherz höherschlagen.
Eine eingebaute, kleine Soundanlage liefert bei Be-
darf die gewünschten Vibes. Die Eckbadewanne ist
groß genug für Schaumbäder Deluxe. Im hinteren
Teil des Bades befindet sich die bodentiefe Glasdu-
sche mit Raindropfunktion. Neben der Fußboden-
heizung gibt es auch noch einen großen Handtuch-
heizkörper.

Besondere Erholung und Relaxmomente werden Sie
in der eingebauten Sauna spüren. Das Holz und die
Steinoptik aus Fliesen auf zwei Seiten in der Sauna,
machen diese wertig und harmonisch. Das Reinigen
der Sauna, wird durch den durchgehend verlegten
Fliesenboden enorm erleichtert. Nach dem Sauna-
gang lassen Sie noch die Seele im Außen Whirlpool,
hinter dem Haus floaten.

DER AUSSENBEREICH

Auch bei der Gartengestaltung wurde großes Augen-
merk auf Funktionalität, Design, Entspannung und
Wellness gelegt. Zentraler Blickfang im Sonnengar-
ten ist der moderne Pool mit 6x4m inkl. Automati-

sche Dosieranlage, Poolroboter . Dieser wird durch
eine aufschiebbare Wetterschutzabdeckung vor Wit-
terungseinflüssen perfekt geschützt und lässt bei Be-
darf auch noch das Baden im Herbst zu. Umran-
det ist das Becken mit einem Granitpflaster, aus-
reichend Ruheplätze, aus zum Teil WPC-Bodenbelag
und einem schönen Terrassenplatz aus Stein.

Neben dem Pool befindet sich eine hochwertige
Außendusche. Die teilüberdachte 25m2 Terrasse ist
komfortabel, diesen sich so richtig chillig zu ge-
stalten. Die unterschiedlich, farbgebende Außenbe-
leuchtung, taucht Garten und Terrasse in ein beson-
ders, stimmungsvolles Ambiente ein. Freuen Sie sich
bereits jetzt auf die nächsten lauen Sommerabende
mit Ihrer Familien und Freunden.

TIPP:
Aufgrund der exponierten Südausrichtung empfehle
ich die Anbringung einer ausreichend dimensionier-
ten elektrischen Markise, damit das Terrassenpflas-
ter auch im Sommer barfuß zu begehen ist.
Das Grundstück selbst wurde neben der massi-
ven Einfriedung im Süden und Osten, westlich mit
Kirschlorbeersträuchern und Granitrandleisten per-
fekt umgesetzt. Hinter demHaus befindet sich noch-
mals eine kleine Steinterrasse neben dem Kellerer-
satzraum und dem Außenwhirlpool. Die Sockelein-
friedung des Hauses ist ebenfalls mit Bruchschotter
und Zementsteinleisten abgeschlossen. Der Keller-
ersatzraum wurde mit funktionellen Einbaumöbeln,
Kühlschrank mit Gefrierfach umgesetzt, Weites be-
findet sich hier auch die Wasserpumpe zur Garten-
bewässerung.

Im Bereich des Doppelcarportes, befindet sich eine
Elektroladestation zum Aufladen von E-Autos

DIE INFRARSTRUKTUR | BILDUNG | BETREUUNGS-
ANGEBOT

Der Ortsteil Pichling liegt knapp 20min südöstlich
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vom Linzer Stadtzentrum, 15min entfernt von Enns
sowie jeweils rund 30min entfernt von den Bezirks-
städten Wels, Steyr, Perg und Amstetten. Die sehr
zentrale Lage von Pichling spricht eine Vielzahl an
Interessenten an, egal in welchem Bereich des OÖ-
Zentralraumes Sie beruflich tätig sind.

Da Linz als zuständige Stadtgemeinde über eine her-
vorragende Infrastruktur verfügt, würde es den Rah-
men sprengen, Ihnen hier alles aufzuzählen. Ein
paar Tipps und Hinweise möchten wir Ihnen aber
schon jetzt geben, was sich in der näheren Um-
gebung ihres neuen Zuhauses befindet. Die Infra-
struktur ist in Pichling ein wenig verstreut, aber
dennoch sehr umfangreich. Man findet alle Sparten
von Gesundheit, Bildung, Sicherheit oder Seelsor-
ge. Besonders hervorzuheben ist das hervorragende
Netz an vorhandenen unterschiedlichen Fachärzten,
medizinisch-therapeutischen Einrichten und 3 Apo-
theken!

Pichling verfügt über eine große Auswahl an Schul-
und Betreuungseinrichtungen. 6 Kindergärten mit
zumTeil angebotenen Krabbelstuben, die Volksschu-
len 44, 47 und 52, 2 Mittelschulen in Ebelsberg. Für
die Oberstufen gibt es das Bundesrealgymnasium
in der Solar City und in den umliegenden Nachbar-
gemeinden die Höhere landwirtschaftliche Bundes-
lehranstalt (HLBLA) St. Florian, das Bundesgymnasi-
um und Bundesrealgymnasium Enns, sowie die Lan-
desmusikschule Enns und deren Zweigstelle eben-
falls in St. Florian.
Regelmäßig findet seit Jahren Jeden 1. und 3. Sams-
tag im Monat am Lunaplatz in der SolarCity ein
Biobauernmarkt statt. Frische und Regionalität ist
oberstes Gebot. Es ist der einzige Bauernmarkt in
Linz, wo ohne Bedenken Biolebensmittel gekauft
werden können. Weiters befindet sich in unmittel-
barer Nähe auch eine 24h-Dorfladenbox mit regio-
nalen Lebensmitteln!

Besonders erwähnenswert ist nebenbei auch das
sehr gute Angebot an nachhaltigen, biologischen Le-

bensmitteln in der Region Enns, St. Florian und Pich-
ling, welche ab Hof oder in eigens dafür vorgesehe-
nen Verkaufsläden verkauft werden.
Kommen auch Sie auf den „Guster“ und machen Sie
sich einen Eindruck, welch hervorragende Produkte
es in Ihrem Umfeld gibt bzw. hier auch erzeugt wer-
den!
Neugierig? Hier ein paar Adressen

• Ennser Spargelhof Hoffmann (Spargel, Erdbeeren,
Beeren, Rhabarber, Obst Selchwaren im eigenen
Hofladen)
• Apfelhof Wilhelm (Äpfel, Obst, Säfte, Most)
• Biohof Pevny (Brot, Backwaren, Getreideprodukte,
Teigwaren, Liköre, eigener Hofladen)
• Biobauerngut Eglseerhof (Schweinefleisch, Fleisch,
Wurstwaren, Speck, Eier)
• Schartnerhof / Ab-Hof-Verkauf Zittmayr (frisches
und regionales Gemüse)
• Lammprodukte Rotberger (Fleisch, Lammfleisch,
Schweinefleisch, Wurstwaren, Selchprodukte)
• Obsthof Kamptner (Obst, Äpfel, Birnen, Erdbeeren,
Heidelbeeren)
• Furti’s Hofladen (Kartoffel, Eier, Teigwaren, Marme-
lade, Gemüse)
• Bruckschlöglhof (Fische, Forellen, Obst, Getreide,
Edelbrände)
• Jagerbauer Fischspezialitäten (Fische, Forellen,
Lachsforellen, Saiblinge, Karpfen)
• Gemüsehof Wild-Obermayr (Gemüse, Gemüserari-
täten, Salate, Kräuter, Christbäume)

Sie werden kulinarisch begeistert sein!

DAS LEBEN

Rund um Pichling gibt es auch eine Vielzahl Sport/
Ausflugs- und Kultureinrichtungen. Neben dem be-
liebten Naherholungsmöglichkeiten des Weikler-
sees, Pichlingersees und des Badesees Hohenlohe
Ausees, runden ein reges Vereinsleben, abwechs-
lungsreiche öffentliche Sporteinrichtungen das An-
gebot ab. Wenn Sie Golfer sind, dann kennen Sie
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sicher den Golfclub Stärk.Linz.Pichling, welcher nur
5min mit dem Auto von ihrem neuen Zuhause ent-
fernt ist.
Auch für Beauty undWellness, ist in und um Pichling
eine perfekte Auswahl an Studios/Einrichtungen vor-
handen.

Neben der guten infrastrukturellen Versorgung kön-
nen Sie auch auf ein reichhaltiges, kulturelles und
gastronomisches Angebot in Pichling bzw. in unmit-
telbarer Nachbarschaft zu ihrem neuen Zuhause zu-
rückgreifen.
Appetit auf traditionelle Hausmannskost beim Hau-
ermandl oder eher mediterrane Küche beim Da Gi-
ulio? Oder doch Gusto auf asiatische Spezialitäten
bei Ben Thanh Kitchen? Für die Pichlinger gibt es
ein breitgefächertes kulinarisches Angebot unmittel-
bar vor der Haustür. Natürlich für frisches Gebäck,
Mehlspeisen oder für ein ganzes Frühstück ist in den
Bäckereien vom Honeder, Backstube SolarCity oder
beim Lieblingsplatz in Ebelsberg auch gesorgt,

DAS FAZIT

Egal um welche Bauart von Holzhaus es sich han-
delt – Holzhäuser erleben in den letzten Jahren einen
wahren Aufschwung. Das Besondere am Holzhaus -
egal ob modern oder traditionsreich, sein Rohstoff
wächst nach, ist Ressourcenschonend und ein wah-
rer Nachhaltigkeitsweltmeister. Holzhäuser benöti-
gen weniger Heizenergie, durch selbstregulierende
Isoliereigenschaften. Trotz dünner Wände dringt so-
wohl imWinter kaum Energie nach draußen als auch
im Sommer Hitze nach drinnen. Physikalischen Ei-
genschaften des natürlichen Baustoffs Holz und aus-
gefeilten Konstruktionen machen dies möglich. Holz
kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, regu-
liert dadurch das Raumklima selbstständig auf 45 –
55 % Luftfeuchtigkeit. Das schafft eine gesundheits-
fördernde Umgebung, hat beruhigende Wirkung auf
die Atemwege und eignet sich deshalb perfekt für
Allergiker und Asthmatiker.

Neben diesen grundlegend positiven Eigenschaften
des Holzhauses, haben die Eigentümer durch mo-
derne, nachhaltiger Haustechnik, geschmackvoller
Einrichtung und Außengestaltung, einen Lebensmit-
telpunkt geschaffen, der auch seinen neuen Besit-
zern viel Freude und ein schönesWohn(er)leben ver-
mitteln wird. Überzeugen Sie sich selbst und verein-
baren vorab schon mal einen Videotermin zur Be-
sichtigung des Scandinavian Holzhauses in Pichling.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme

KAUFABWICKLUNG | VERKAUFSMODUS

Der angebotene Verkaufspreis verstehet sich als
Richtpreis! Kauf gegen Gebot - Eigentümerzustim-
mung vorbehalten. Mögliche Besichtigungstermine
sind jeweils an einem Donnerstag und Freitag der
Woche möglich. Es wird um eine telefonische Ter-
minvergabe unter 0664 450 90 58 ersucht.
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Bilder der Immobilie
Wohn-Essbereich

Wohn-Essbereich

Huber Immobilien • Marktplatz 4 • 4212 Neumarkt i. Mühlkreis
Tel.: +43 794170555 • Mobil: +43 664 450 90 58 • Fax:

office@immohuber.at • www.immohuber.at



Wohn-Essbereich

Wohn-Essbereich

Huber Immobilien • Marktplatz 4 • 4212 Neumarkt i. Mühlkreis
Tel.: +43 794170555 • Mobil: +43 664 450 90 58 • Fax:

office@immohuber.at • www.immohuber.at



Wohn-Essbereich

Wohn-Essbereich

Huber Immobilien • Marktplatz 4 • 4212 Neumarkt i. Mühlkreis
Tel.: +43 794170555 • Mobil: +43 664 450 90 58 • Fax:

office@immohuber.at • www.immohuber.at



Wohn-Essbereich

Wohn-Essbereich

Huber Immobilien • Marktplatz 4 • 4212 Neumarkt i. Mühlkreis
Tel.: +43 794170555 • Mobil: +43 664 450 90 58 • Fax:

office@immohuber.at • www.immohuber.at



offenes Kochen
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Eingangsbereich/Diele

gemütliches Bad mit Sauna
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gemütliches Bad mit Sauna

eingebaute finnische Sauna
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Schlaf/Kinderzimmer
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Schlafzimmer mit Schrankraum
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Schlafzimmer mit Schrankraum

Gartenperspektive mit Pool u.Terrasse
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Gartenperspektive mit Pool u.Terrasse

Ladestation für E-Auto
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Finanzcheck-Lindbichler
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Bilder der Immobilie
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große Zufahrt
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3D-visualisierte Grundrisse
3D-visualisierter Grundriss EG
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3D-visualisierter Grundriss OG
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Lageplan
Lageplan Haus
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Ihr Ansprechpartner

Herr Stefan Huber
Fa. Huber Immobilien OG

Telefon: 0664 450 90 58

Mobil: 0664 450 90 58

E-Mail: office@immohuber.at
Web: www.immohuber.at

Rechtshinweis
Da wir Objektangaben nicht selbst ermitteln, übernehmen wir hierfür keine Gewähr. Dieses Exposé ist nur für Sie persönlich bestimmt.

Eine Weitergabe an Dritte ist an unsere ausdrückliche Zustimmung gebunden und unterbindet nicht unseren Provisionsanspruch bei Zustandekommen
eines Vertrages. Alle Gespräche sind über unser Büro zu führen. Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns Schadenersatz bis zur Höhe der

Provisionsansprüche ausdrücklich vor. Zwischenverkauf ist nicht ausgeschlossen.
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Nebenkostenübersicht  

Kauf / Verkauf einer Immobilie 

und Informationen zum  Maklervertrag 
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 Von der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, empfohlene Geschäftsbedingungen gem. § 10 IMV 1996, BGBl. Nr. 297/1996.  GZ 2015 / 12 / 15 – FV / Pe – Form 13K / ÖVI 
 
 
 
 
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieser Information kann der ÖVI keine wie immer geartete Haftung für die 
inhaltliche Richtigkeit übernehmen. 
 
 

Medieninhaber 
Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft 
1040 Wien, Favoritenstraße 24/11 • E-Mail: office@ovi.at, www.ovi.at 
 
Bestellungen 
Richard Mascha Ges.m.b.H. & Co. KG 
1140 Wien, Gurkgasse 8 • Tel.: (01) 812 67 61, Fax: DW 40 • E-Mail: mail@maschadruck.at 
 

 
 
  

Huber Immobilien • Marktplatz 4 • 4212 Neumarkt i. Mühlkreis
Tel.: +43 794170555 • Mobil: +43 664 450 90 58 • Fax:

office@immohuber.at • www.immohuber.at



I. Nebenkosten bei Kaufverträgen 
1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung  ................................................  3,5 % 

(Ermäßigung oder Befreiung in Sonderfällen möglich) 
 
2. Grundbuchseintragungsgebühr (Eigentumsrecht)  ................................................  1,1 % 
 
3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung nach Vereinbarung im Rahmen der Tarifordnung 

des jeweiligen Urkundenerrichters sowie Barauslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren 
 
4. Kosten der Mitteilung und Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer durch den Parteienvertreter nach 

Vereinbarung im Rahmen der Tarifordnung des jeweiligen Urkundenerrichters 
 
5. Verfahrenskosten und Verwaltungsabgaben für Grundverkehrsverfahren  

(länderweise unterschiedlich) 
 
6. Förderungsdarlehen bei Wohnungseigentumsobjekten und Eigenheimen –  

Übernahme durch den Erwerber: 
Neben der laufenden Tilgungsrate außerordentliche Tilgung bis zu 50 % des aushaftenden Kapitals bzw. Verkürzung 
der Laufzeit möglich. Der Erwerber hat keinen Rechtsanspruch auf Übernahme eines Förderungsdarlehens. 

 
7. Allfällige Anliegerleistungen 

laut Vorschreibung der Gemeinde (Aufschließungskosten und Kosten der Baureifmachung des Grundstückes) sowie 
Anschlussgebühren und -kosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Telefon etc.) 

 
8. Vermittlungsprovision (gesetzlich vorgesehene Höchstprovision) 
 

A) bei Kauf, Verkauf oder Tausch von 
 Liegenschaften oder Liegenschafts anteilen 
 Liegenschaftsanteilen, an denen Wohnungseigentum besteht oder vereinbarungsgemäß  

begründet wird 
 Unternehmen aller Art 
 Abgeltungen für Superädifikate auf einem Grundstück 
bei einem Wert 
 bis EUR 36.336,42  ........................................................................................  je 4 % 
 von EUR 36.336,43 bis EUR 48.448,50  ............................................ EUR 1.453,46 * 
 ab EUR 48.448,51  .......................................................................................   je 3 % 

von beiden Auftraggebern (Verkäufer und Käufer) jeweils zzgl. 20 % USt. 
* Schwellenwertregelung gem. § 12 Abs. 4 ImmobilienmaklerVO 

 
B) bei Optionen 
 50 % der Provision gem. Punkt 8. A, welche im Fall des Kaufes durch den Optionsberechtigten angerechnet 

werden. 
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II. Nebenkosten bei Hypothekardarlehen 
1. Grundbucheintragungsgebühr  .............................................................................  1,2% 
 
2. Allgemeine Rangordnung  

für die Verpfändung  ............................................................................................. 0,6 % 
 
3. Kosten der Errichtung der Schuldurkunde nach dem Tarif des jeweiligen Urkundenerrichters 
 
4. Barauslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren laut Tarif 
 
5. Kosten der allfälligen Schätzung laut Sachverständigentarif 
 
6. Vermittlungsprovision: Darf den Betrag von 2 % der Darlehenssumme nicht übersteigen, sofern die Vermittlung im 

Zusammenhang mit einer Vermittlung gemäß § 15 Abs. 1 IMVO steht. Besteht kein solcher Zusammenhang, so darf die 
Provision oder sonstige Vergütung 5 % der Darlehenssumme nicht übersteigen. 

 
 

III. Energieausweis 
Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG 2012) schreibt vor, dass der Verkäufer bei Verkauf eines Gebäudes oder eines 
Nutzungsobjektes dem Käufer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung einen zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn 
Jahre alten Energieausweis vorzulegen, und ihm diesen spätestens 14 Tage nach Vertragsabschluss auszuhändigen hat. 
Sollte dies nicht erfolgen, hat der Käufer das Recht, nach erfolgloser Aufforderung an den Verkäufer entweder selbst einen 
Energieausweis zu beauftragen und die angemessenen Kosten binnen 3 Jahren gerichtlich geltend zu machen, oder direkt 
die Aushändigung eines Energieausweises einzuklagen. 
 
Seit Inkrafttreten des EAVG 2012 am 01.12.2012 müssen bei Anzeigen in Druckwerken und elektronischen Medien der 
Heizwärmebedarf (HWB) und der Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) angegeben werden. Diese Verpflichtung trifft sowohl 
den Verkäufer als auch den von ihm beauftragten Immobilienmakler. 
 
Energieausweise, die vor Inkrafttreten des EAVG 2012 erstellt wurden, behalten ihre Gültigkeit für die Dauer von 10 Jahren 
ab Ausstellungsdatum, auch wenn „nur“ der Heizwärmebedarf (HWB), nicht aber der Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) 
abgebildet ist. Liegt für ein Gebäude ein solcher Energieausweis vor, ist auch im Inserat nur der HWB-Kennwert (bezogen 
auf das Standortklima) anzuführen. 
 
Der Verkäufer hat die Wahl, entweder einen Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Nutzungsobjekts oder die 
Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren Nutzungsobjekts im selben Gebäude oder die Gesamtenergieeffizienz des 
gesamten Gebäudes auszuhändigen. Für Einfamilienhäuser kann die Vorlage- und Aushändigungspflicht auch durch einen 
Energieausweis eines vergleichbaren Gebäudes erfüllt werden. Diese Vergleichbarkeit muss der Energieausweisersteller 
aber bestätigen. 
 
Der Energieausweis ist nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu erstellen und soll eine vergleichbare 
Information über den energetischen „Normverbrauch“ eines Objekts verschaffen. Die Berechnung der Energiekennzahlen 
basiert auf nutzungsunabhängigen Kenngrößen bei vordefinierten Rahmenbedingungen, weshalb bei tatsächlicher Nutzung 
erhebliche Abweichungen auftreten können. 
 
Wird kein Energieausweis vorgelegt, gilt gem. §7 EAVG zumindest eine dem Alter und Art des Gebäudes entsprechende 
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. 
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Seit 01.12.2012 gilt österreichweit ein einheitlicher Ausnahmekatalog. Denkmalgeschützte Objekte sind – anders als bisher 
– nicht mehr von der Vorlagepflicht ausgenommen. 
 
Ebenfalls ab Inkrafttreten des neuen EAVG 2012 sind Verwaltungsstrafbestimmungen zu beachten. Sowohl der Verkäufer 
als auch der Immobilienmakler, der es unterlässt, die Kennwerte HWB und fGEE im Inserat anzugeben, ist mit einer 
Geldstrafe von bis zu EUR 1.450,– zu bestrafen. Der Makler ist dann entschuldigt, wenn er den Verkäufer über die 
Informationspflichten aufgeklärt hat und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte bzw. zur Einholung eines Energieausweises 
aufgefordert hat, der Verkäufer dies aber abgelehnt hat. Der Verkäufer ist des Weiteren mit einer Verwaltungsstrafe bis zu 
EUR 1.450,– konfrontiert, wenn er die Vorlage und/oder Aushändigung des Energieausweises unterlässt. 
 
 

IV. Grundlagen der Maklerprovision 
§ 6 Abs. 1, 3 und 4; § 7 Abs. 1; §§ 10 und 15 Maklergesetz 

§ 6 (1)  Der Auftraggeber ist zur Zahlung einer Provision für den Fall verpflichtet, dass das zu vermittelnde Geschäft durch 
die vertragsgemäße verdienstliche Tätigkeit des Maklers mit einem Dritten zustande kommt. 
 
(3)  Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tätigkeit zwar nicht das vertragsgemäß zu 
vermittelnde Geschäft, wohl aber ein diesem nach seinem Zweck wirtschaftlich gleichwertiges Geschäft zustande kommt. 
 
(4)  Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst Vertragspartner des Geschäfts wird. Dies gilt auch, wenn das mit 
dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich einem Abschluss durch den Makler selbst gleichkommt. Bei einem 
sonstigen familiären oder wirtschaftlichen Naheverhältnis zwischen dem Makler und dem vermittelten Dritten, das die 
Wahrung der Interessen des Auftraggebers beeinträchtigen könnte, hat der Makler nur dann einen Anspruch auf Provision, 
wenn er den Auftraggeber unverzüglich auf dieses Naheverhältnis hinweist. 
 
§ 7 (1)  Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten Geschäfts. Der Makler hat keinen 
Anspruch auf einen Vorschuss. 
 
§ 10  Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz zusätzlicher Aufwendungen wer- den mit ihrer Entstehung 
fällig. 
 
Besondere Provisionsvereinbarungen 

§ 15 (1)  Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa als Entschädigung oder Ersatz für Aufwendungen und 
Mühewaltung, auch ohne einen dem Makler zurechenbaren Vermittlungserfolg einen Betrag zu leisten hat, ist nur bis zur 
Höhe der vereinbarten oder ortsüblichen Provision und nur für den Fall zulässig, dass 
1. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft wider Treu und Glauben nur deshalb nicht zustande kommt, weil der 

Auftraggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf einen für das Zustandekommen des Geschäftes 
erforderlichen Rechtsakt ohne beachtenswerten Grund unterlässt; 

2. mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein anderes als ein zweckgleichwertiges Geschäft zustande kommt, sofern 
die Vermittlung des Geschäfts in den Tätigkeitsbereich des Maklers fällt; 

3. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft nicht mit dem Auftraggeber, sondern mit einer anderen Person zustande 
kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler bekannt gegebene Möglichkeit zum Abschluss mitgeteilt hat 
oder das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten, sondern mit einer anderen Person zustande kommt, weil der 
vermittelte Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit bekannt gegeben hat, oder 

4. das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt, weil ein gesetzliches oder ein vertragliches 
Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht ausgeübt wird.  
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(2)  Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermittlungsauftrag weiters für den Fall vereinbart werden, dass 
1. der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftraggeber vertragswidrig ohne wichtigen Grund vorzeitig aufgelöst wird; 
2. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch die Vermittlung eines anderen 

vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekommen ist, oder  
3. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags auf andere Art als durch die Vermittlung eines 

anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekommen ist. 
 
(3)  Leistungen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten als Vergütungsbetrag im Sinn des § 1336 ABGB. 
 
Eine Vereinbarung nach § 15 MaklerG ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern schriftlich zu treffen. 
 
 

V. Informationspflichten gegenüber Verbrauchern 
Informationspflichten des Immobilienmaklers 

§ 30 b KSchG (1)  Der Immobilienmakler hat vor Abschluss des Maklervertrags dem Auftraggeber, der Verbraucher ist, mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers eine schriftliche Übersicht zu geben, aus der hervorgeht, dass er als 
Makler einschreitet, und die sämtliche, dem Verbraucher durch den Abschluss des zu vermittelnden Geschäfts 
voraussichtlich erwachsenden Kosten, einschließlich der Vermittlungsprovision ausweist. Die Höhe der 
Vermittlungsprovision ist gesondert anzuführen; auf ein allfälliges wirtschaftliches oder familiäres Naheverhältnis im Sinn 
des § 6 Abs. 4 dritter Satz MaklerG ist hinzuweisen. Wenn der Immobilienmakler kraft Geschäftsgebrauchs als 
Doppelmakler tätig sein kann, hat diese Übersicht auch einen Hinweis darauf zu enthalten. Bei erheblicher Änderung der 
Verhältnisse hat der Immobilienmakler die Übersicht entsprechend richtig zu stellen. Erfüllt der Makler diese Pflichten nicht 
spätestens vor Vertragserklärung des Auftraggebers zum vermittelten Geschäft, so gilt § 3 Abs. 4 MaklerG. 
 
(2)  Der Immobilienmakler hat dem Auftraggeber die nach § 3 Abs. 3 MaklerG erforderlichen Nachrichten schriftlich 
mitzuteilen. Zu diesen zählen jedenfalls auch sämtliche Umstände, die für die Beurteilung des zu vermittelnden Geschäfts 
wesentlich sind. 
 
ANMERKUNG: Aufgrund des bestehenden Geschäftsgebrauchs können Immobilienmakler auch ohne ausdrückliche 
Einwilligung des Auftraggebers als Doppelmakler tätig sein. Wird der Immobilienmakler auftragsgemäß nur für eine Partei 
des zu vermittelnden Geschäfts tätig, hat er dies dem Dritten mitzuteilen. 
 

Informationspflichten bei Fern- und Auswärtsgeschäften, 
Inhalt der Informationspflicht; Rechtsfolgen 

anzuwenden auf  
 Außergeschäftsraumverträge (AGV) zwischen Unternehmer und Verbraucher, 

 die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers an einem Ort 
geschlossen werden, der kein Geschäftsraum des Unternehmers ist, 

 für die der Verbraucher unter den genannten Umständen ein Angebot gemacht hat, oder 
 die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikationsmittel geschlossen werden, 

unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem anderen Ort als den Geschäftsräumen des Unternehmers oder 
dessen Beauftragten und des Verbrauchers persönlich und individuell angesprochen wurde oder 
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 Fernabsatzgeschäfte (FAG), das sind Verträge, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher ohne 
gleichzeitige Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für Fernabsatz organisierten 
Vertriebs- oder Dienstleistungssystems geschlossen werden, wobei bis einschließlich des Zustandekommens des 
Vertrags ausschließlich Fernkommunikationsmittel (Post, Internet, E-Mail, Telefon, Fax) verwendet werden. 

 
Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Verträge über 
 die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an unbeweglichen Sachen (§ 1 

Abs 2 Z 6 FAGG), 
 den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden oder die Vermietung von 

Wohnraum (§ 1 Abs 2 Z 7 FAGG); 
 
§ 4 FAGG (1)  Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserklärung gebunden ist, muss ihn der 
Unternehmer in klarer und verständlicher Weise über Folgendes informieren: 
1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem für das Kommunikationsmittel und die Ware 

oder Dienstleistung angemessenen Umfang, 
2. den Namen oder die Firma des Unternehmers sowie die Anschrift seiner Niederlassung, 
3. gegebenenfalls 

a) die Telefonnummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse, unter denen der Verbraucher den Unternehmer 
schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in Verbindung treten kann, 

b) die von der Niederlassung des Unternehmers abweichende Geschäftsanschrift, an die sich der Verbraucher mit 
jeder Beschwerde wenden kann, und 

c) den Namen oder die Firma und die Anschrift der Niederlassung jener Person, in deren Auftrag der Unternehmer 
handelt, sowie die allenfalls abweichende Geschäftsanschrift dieser Person, an die sich der Verbraucher mit jeder 
Beschwerde wenden kann, 

4. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und Abgaben, wenn aber der Preis aufgrund 
der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art 
der Preisberechnung und gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer-, Versand- oder sonstigen Kosten oder, wenn 
diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, das allfällige Anfallen solcher zusätzlichen 
Kosten, 

5. bei einem unbefristeten Vertrag oder einem Abonnementvertrag die für jeden Abrechnungszeitraum anfallenden 
Gesamtkosten, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt werden, die monatlichen 
Gesamtkosten, wenn aber die Gesamtkosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, die Art der 
Preisberechnung, 

6. die Kosten für den Einsatz der für den Vertragsabschluss genutzten Fernkommunikationsmittel, sofern diese nicht nach 
dem Grundtarif berechnet werden, 

7. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Zeitraum, innerhalb dessen nach der Zusage des Unternehmers 
die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird, sowie ein allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang 
des Unternehmers mit Beschwerden, 

8. bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise für die Ausübung dieses 
Rechts, dies unter Zurverfügungstellung des Muster-Widerrufsformulars, 

9. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß § 15 treffende Pflicht zur Tragung der 
Kosten für die Rücksendung der Ware sowie bei Fernabsatzverträgen über Waren, die wegen ihrer Beschaffenheit 
üblicherweise nicht auf dem Postweg versendet werden, die Höhe der Rücksendungskosten, 

10. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß § 16 treffende Pflicht zur Zahlung 
eines anteiligen Betrags für die bereits erbrachten Leistungen, 

11. gegebenenfalls über das Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts nach § 18 oder über die Umstände, unter denen der 
Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert, 

12. zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts für die Ware gegebenenfalls das 
Bestehen und die Bedingungen von Kundendienstleistungen und von gewerblichen Garantien, 

13. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes gemäß § 1 Abs. 4 Z 4 UWG und darüber, wie der 
Verbraucher eine Ausfertigung davon erhalten kann, 

14. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen für die Kündigung unbefristeter Verträge oder sich 
automatisch verlängernder Verträge, 

15. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem Vertrag eingeht, 
16. gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer Kaution oder anderer finanzieller 

Sicherheiten zu verlangen, sowie deren Bedingungen, 
17. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte einschließlich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen für 

solche Inhalte, 
18. gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software, soweit diese dem 

Unternehmer bekannt ist oder vernünftigerweise bekannt sein muss, und 
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19. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, 
dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für diesen Zugang. 

 
(2)  Im Fall einer öffentlichen Versteigerung können anstelle der in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Informationen die 
entsprechenden Angaben des Versteigerers übermittelt werden. 
 
(3)  Die Informationen nach Abs. 1 Z 8, 9 und 10 können mittels der Muster-Widerrufsbelehrung erteilt werden. Mit dieser 
formularmäßigen Informationserteilung gelten die genannten Informationspflichten des Unternehmers als erfüllt, sofern 
der Unternehmer dem Verbraucher das Formular zutreffend ausgefüllt übermittelt hat. 
 
(4)  Die dem Verbraucher nach Abs. 1 erteilten Informationen sind Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur dann wirksam, 
wenn sie von den Vertragsparteien ausdrücklich vereinbart wurden. 
 
(5)  Hat der Unternehmer seine Pflicht zur Information über zusätzliche und sonstige Kosten nach Abs. 1 Z 4 oder über die 
Kosten für die Rücksendung der Ware nach Abs. 1 Z 9 nicht erfüllt, so hat der Verbraucher die zusätzlichen und sonstigen 
Kosten nicht zu tragen. 
 
(6)  Die Informationspflichten nach Abs. 1 gelten unbeschadet anderer Informationspflichten nach gesetzlichen 
Vorschriften, die auf der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 27.12.2006, 
S. 36, oder auf der Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 178 vom 17.07.2000, S. 1, beruhen. 
 

Informationserteilung bei außerhalb von Geschäftsräumen  
geschlossenen Verträgen 

§ 5 FAGG (1)  Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen sind die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen 
dem Verbraucher auf Papier oder, sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datenträger 
bereitzustellen. Die Informationen müssen lesbar, klar und verständlich sein. 
 
(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Ausfertigung des unterzeichneten Vertragsdokuments oder die Bestätigung 
des geschlossenen Vertrags auf Papier oder, sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger bereitzustellen. Gegebenenfalls muss die Ausfertigung oder Bestätigung des Vertrags auch eine Bestätigung 
der Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach § 18 Abs. 1 Z 11 enthalten. 
 

Informationserteilung bei Fernabsatzverträgen 

§ 7 FAGG (1)  Bei Fernabsatzverträgen sind die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen dem Verbraucher klar und 
verständlich in einer dem verwendeten Fernkommunikationsmittel angepassten Art und Weise bereitzustellen. Werden 
diese Informationen auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt, so müssen sie lesbar sein.  
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(2)  Wird der Vertrag unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, bei dem für die Darstellung der 
Information nur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit zur Verfügung steht, so hat der Unternehmer dem Verbraucher vor 
dem Vertragsabschluss über dieses Fernkommunikationsmittel zumindest die in § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 8 und 14 genannten 
Informationen über die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, den Namen des Unternehmers, den 
Gesamtpreis, das Rücktrittsrecht, die Vertragslaufzeit und die Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge zu 
erteilen. Die anderen in § 4 Abs. 1 genannten Informationen sind dem Verbraucher auf geeignete Weise unter Beachtung 
von Abs. 1 zu erteilen. 
(3)  Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Vertragsabschluss, spätestens 
jedoch mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der Dienstleistungserbringung, eine Bestätigung des 
geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen, die die in § 4 Abs. 1 genannten 
Informationen enthält, sofern er diese Informationen dem Verbraucher nicht schon vor Vertragsabschluss auf einem 
dauerhaften Datenträger bereitgestellt hat. Gegebenenfalls muss die Vertragsbestätigung auch eine Bestätigung der 
Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach  
§ 18 Abs. 1 Z 11 enthalten. 
 

Besondere Erfordernisse bei elektronisch geschlossenen Verträgen 

§ 8 FAGG (1)  Wenn ein elektronisch, jedoch nicht ausschließlich im Weg der elektronischen Post oder eines damit 
vergleichbaren individuellen elektronischen Kommunikationsmittels geschlossener Fernabsatzvertrag den Verbraucher zu 
einer Zahlung verpflichtet, hat der Unternehmer den Verbraucher, unmittelbar bevor dieser seine Vertragserklärung abgibt, 
klar und in hervorgehobener Weise auf die in § 4 Abs. 1 Z 1, 4, 5, 14 und 15 genannten Informationen hinzuweisen. 
(2)  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass die 
Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Wenn der Bestellvorgang die Aktivierung einer Schaltfläche oder 
die Betätigung einer ähnlichen Funktion erfordert, muss diese Schaltfläche oder Funktion gut lesbar ausschließlich mit den 
Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer gleichartigen, eindeutigen Formulierung gekennzeichnet sein, die den 
Verbraucher darauf hinweist, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer verbunden 
ist. Kommt der Unternehmer den Pflichten nach diesem Absatz nicht nach, so ist der Verbraucher an den Vertrag oder seine 
Vertragserklärung nicht gebunden. 
(3)  Auf Websites für den elektronischen Geschäftsverkehr ist spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs klar und deutlich 
anzugeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden. 
(4)  Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 8 genannten Verträge. Die Regelungen in Abs. 2 zweiter und dritter 
Satz gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Verträge, sofern diese auf die in Abs. 1 angeführte Weise 
geschlossen werden. 
 
Definition „dauerhafter Datenträger“:  
Papier, USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, Speicherkarten und Computerfestplatten, speicherbare und wiedergebbare E-Mails. 
 

Besondere Erfordernisse bei telefonisch geschlossenen Verträgen 

§ 9 FAGG (1)  Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern, die auf den Abschluss eines Fernabsatzvertrags abzielen, hat der 
Unternehmer dem Verbraucher zu Beginn des Gesprächs seinen Namen oder seine Firma, gegebenenfalls den Namen der 
Person, in deren Auftrag er handelt, sowie den geschäftlichen Zweck des Gesprächs offenzulegen. 
 
(2)  Bei einem Fernabsatzvertrag über eine Dienstleistung, der während eines vom Unternehmer eingeleiteten Anrufs 
ausgehandelt wurde, ist der Verbraucher erst gebunden, wenn der Unternehmer dem Verbraucher eine Bestätigung seines 
Vertragsanbots auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung stellt und der Verbraucher dem Unternehmer hierauf 
eine schriftliche Erklärung über die Annahme dieses Anbots auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt. 
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VI. Rücktrittsrechte 
1. Rücktritt vom Maklervertrag (Alleinvermittlungsauftrag, Vermittlungsauftrag, 
Maklervertrag mit dem Interessenten) bei Abschluss des Maklervertrags über Fernabsatz 
oder bei Abschluss des Maklervertrags außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers 
(§ 11 FAGG) 

Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist 

§ 11 FAGG (1)  Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Die Frist zum Rücktritt beginnt bei 
Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlusses. 
 
Unterbliebene Aufklärung über das Rücktrittsrecht 

§ 12 FAGG (1)  Ist der Unternehmer seiner Informationspflicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 nicht nachgekommen, so verlängert sich 
die in § 11 vorgesehene Rücktrittsfrist um zwölf Monate. 
 
(2)  Holt der Unternehmer die Informationserteilung innerhalb von zwölf Monaten ab dem für den Fristbeginn 
maßgeblichen Tag nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher diese Information 
erhält. 
 
Ausübung des Rücktrittsrechts 

§ 13 FAGG (1)  Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Der Verbraucher kann dafür das 
Muster-Widerrufsformular verwenden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist 
abgesendet wird. 
 
(2)  Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Möglichkeit einräumen, das Muster-Widerrufsformular oder eine 
anders formulierte Rücktrittserklärung auf der Website des Unternehmers elektronisch auszufüllen und abzuschicken. Gibt 
der Verbraucher eine Rücktrittserklärung auf diese Weise ab, so hat ihm der Unternehmer unverzüglich eine Bestätigung 
über den Eingang der Rücktrittserklärung auf einem dauerhaften Datenträger zu übermitteln. 
 
Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist 

§ 10 FAGG  Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag eine Dienstleistung, 
die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge angebotene Lieferung von Wasser, Gas oder 
Strom oder die Lieferung von Fernwärme zum Gegenstand und wünscht der Verbraucher, dass der Unternehmer noch vor 
Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Vertragserfüllung beginnt, so muss der Unternehmer den Verbraucher dazu 
auffordern, ihm ein ausdrücklich auf diese vorzeitige Vertragserfüllung gerichtetes Verlangen – im Fall eines außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger – zu erklären. 
 
Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt von einem Vertrag über Dienstleistungen, Energie- und Wasserlieferungen oder 
digitale Inhalte 

§ 16 FAGG (1)  Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von einem Vertrag über Dienstleistungen oder über die in § 10 
genannten Energie- und Wasserlieferungen zurück, nachdem er ein Verlangen gemäß § 10 erklärt und der Unternehmer 
hierauf mit der Vertragserfüllung begonnen hat, so hat er dem Unternehmer einen Betrag zu zahlen, der im Vergleich zum 
vertraglich vereinbarten Gesamtpreis verhältnismäßig den vom Unternehmer bis zum Rücktritt erbrachten Leistungen 
entspricht. Ist der Gesamtpreis überhöht, so wird der anteilig zu zahlende Betrag auf der Grundlage des Marktwerts der 
erbrachten Leistungen berechnet. 
 
(2)  Die anteilige Zahlungspflicht nach Abs. 1 besteht nicht, wenn der Unternehmer seiner Informationspflicht nach § 4 Abs. 
1 Z 8 und 10 nicht nachgekommen ist. 
 
Ausnahmen vom Rücktrittsrecht 

§ 18 FAGG (1)  Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens 
des Verbrauchers nach § 10 sowie einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Verlust des 

                                                                    
 siehe Anhang 
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Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Ausführung der 
Dienstleistung begonnen hatte und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde. 
 

 

2. Rücktritt vom Immobiliengeschäft nach § 30 a KSchG 

Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist, kann binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt erklären 
wenn, 
 er seine Vertragserklärung am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes abgegeben hat, 
 seine Erklärung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonstigen Gebrauchs- oder 

Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar 
 an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum Bau eines Einfamilienwohnhauses 

geeignet ist, und dies 
 zur Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses des Verbrauchers oder eines nahen Angehörigen dienen soll. 
 
Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der Vertragserklärung und eine 
Rücktrittsbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach Abgabe der Vertragserklärung oder, sofern die Zweitschrift 
samt Rücktrittsbelehrung später ausgehändigt worden ist, zu diesem späteren Zeitpunkt. Das Rücktrittsrecht erlischt 
jedenfalls spätestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. 
Die Vereinbarung eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 30 a KSchG ist 
unwirksam.  
 
Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines Immobiliengeschäfts gilt auch für einen im 
Zug der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag. 
Die Absendung der Rücktrittserklärung am letzten Tag der Frist (Datum des Poststempels) genügt. Als Rücktrittserklärung 
genügt die Übersendung eines Schriftstückes, das eine Vertragserklärung auch nur einer Partei enthält, mit einem Zusatz, 
der die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt. 
 

3. Rücktrittsrecht bei „Haustürgeschäften“ nach § 3 KSchG 

Ist (nur) anzuwenden auf Verträge, die explizit vom Anwendungsbereich des Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG) 
ausgenommen sind.  
 
Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist und seine Vertragserklärung 
 weder in den Geschäftsräumen des Unternehmers abgegeben, 
 noch die Geschäftsverbindung zur Schließung des Vertrages mit dem Unternehmer selbst angebahnt hat, kann bis 

zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen 14 Tagen seinen Rücktritt erklären. 
 
Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn dem Verbraucher eine „Urkunde“ ausgefolgt wurde, die Namen und Anschrift des 
Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrages notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht, 
die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die Ausübung des Rücktrittsrechts enthält. 
 
Bei fehlender  Belehrung über das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher das Rücktrittsrecht  für eine Frist von zwölf 
Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu. Holt der Unternehmer die Urkundenausfolgung innerhalb der zwölf 
Monate ab dem Fristbeginn nach, so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der 
Verbraucher die Urkunde erhält. 
 
Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die 
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 
 

4. Das Rücktrittsrecht bei Nichteintritt maßgeblicher Umstände (§ 3 a KSchG) 

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag schriftlich zurück- treten, wenn 
 ohne seine Veranlassung, 
 maßgebliche Umstände, 
 die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden, 
 nicht oder in erheblich geringerem Ausmaß eingetreten sind. 
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Maßgebliche Umstände sind 
 die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten, 
 steuerrechtliche Vorteile, 
 eine öffentliche Förderung oder die Aussicht auf einen Kredit. 
 
Die Rücktrittsfrist beträgt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts für den Verbraucher, wenn er über dieses 
Rücktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Rücktrittsrecht endet aber jedenfalls einen Monat nach beidseitiger 
vollständiger Vertragserfüllung. 
 
Ausnahmen vom Rücktrittsrecht: 

 Wissen oder wissen müssen des Verbrauchers über den Nichteintritt bei den Vertragsverhandlungen. 
 Im einzelnen ausgehandelter Ausschluss des Rücktrittsrechtes (formularmäßig nicht abdeckbar). 
 Angemessene Vertragsanpassung. 
 

5. Das Rücktrittsrecht beim Bauträgervertrag nach § 5 BTVG 

Mit dem Bauträgervertragsgesetz wurden Schutzbestimmungen für die Erwerber von Rechten an erst zu errichtenden bzw. 
durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Wohnungen bzw. Geschäftsräumen geschaffen. Das Gesetz ist nur auf 
Bauträgerverträge anzuwenden, bei denen Vorauszahlungen von mehr als 150,– Euro pro Quadratmeter Nutzfläche zu 
leisten sind. 
 
Der Erwerber kann von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn ihm der Bauträger nicht eine Woche vor deren 
Abgabe schriftlich folgendes mitgeteilt hat: 
1. den vorgesehenen Vertragsinhalt; 
2. den vorgesehenen Wortlaut der Vereinbarung mit dem Kreditinstitut (wenn die Sicherungs-pflicht nach § 7 Abs. 6 Z 2 

(Sperrkontomodell) erfüllt werden soll) 
3. den vorgesehenen Wortlaut der Bescheinigung nach § 7 Abs. 6 Z 3 lit. c; (wenn die Sicherungspflicht nach § 7 Abs. 6 Z 3 

(Bonitätsmodell im geförderten Mietwohnbau) erfüllt werden soll) 
4. den vorgesehenen Wortlaut der ihm auszustellenden Sicherheit (wenn die Sicherungspflicht  schuldrechtlich (§ 8) ohne 

Bestellung eines Treuhänders (Garantie, Versicherung) erfüllt werden soll) 
5. gegebenenfalls den vorgesehenen Wortlaut der Zusatzsicherheit nach § 9 Abs. 4 (wenn die Sicherungspflicht des 

Bauträgers durch grundbücherliche Sicherstellung (§§ 9 und 10) erfüllt werden soll (Ratenplan A oder B)) 
 
Sofern der Erwerber nicht spätestens eine Woche vor Abgabe seiner Vertragserklärung die oben in Pkt. 1–5 genannten 
Informationen sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht schriftlich erhält, steht ihm ein Rücktrittsrecht zu. Der 
Rücktritt kann vor Zustandekommen des Vertrages unbefristet erklärt werden; danach ist der Rücktritt binnen 14 Tagen zu 
erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt mit Erhalt der Informationen zu laufen, jedoch nicht vor Zustandekommen des 
Vertrages. Unabhängig vom Erhalt dieser Informationen erlischt das Rücktrittsrecht aber jedenfalls spätestens 6 Wochen 
nach Zustandekommen des Vertrages. 
 
Darüber hinaus kann der Erwerber von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn eine von den Parteien dem Vertrag 
zugrunde gelegte Wohnbauförderung ganz oder in erheblichem Ausmaß aus nicht bei ihm gelegenen Gründen nicht 
gewährt wird. Der Rücktritt ist binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt, sobald der Erwerber vom 
Unterbleiben der Wohnbauförderung informiert wird und gleichzeitig oder nachher eine schriftliche Belehrung über das 
Rücktrittsrecht erhält. 
Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens 6 Wochen nach Erhalt der Information über das Unterbleiben der 
Wohnbauförderung. 
 
Der Erwerber kann den Rücktritt dem Bauträger oder dem Treuhänder gegenüber schriftlich erklären.  

 
 

Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines Immobiliengeschäfts gilt 
auch für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag. 
Die Absendung der Rücktrittserklärung am letzten Tag der Frist (Datum des Poststempels) genügt. 
Als Rücktrittserklärung genügt die Übersendung eines Schriftstückes, das eine Vertrags-erklärung auch 
nur einer Partei enthält, mit einem Zusatz, der die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt. 
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VII. Steuerliche Auswirkungen bei Veräußerung 
1. Veräußerungs- und Spekulationsgewinn (Immobilienertragsteuer) 

Gewinne aus der Veräußerung privater Liegenschaften werden ab 01.04.2012 unbefristet besteuert. Bei Immobilien, die 
nach dem 31.03.2012 veräußert werden, ist hinsichtlich der Besteuerung zwischen „steuerverfangenen Immobilien“, die ab 
dem 01.04.2002 (bzw. 01.04.1997) entgeltlich angeschafft wurden, und „Altfällen“ zu unterscheiden. 
 
„Steuerverfangene Immobilien“: 30% Steuer auf Veräußerungsgewinn 

Im Regelfall unterliegen Immobilien, die ab dem 01.04.2002 angeschafft wurden (bzw. ab dem 01.04.1997, falls eine 
Teilabsetzung für Herstellungsaufwendungen in Anspruch genommen wurde) einer einheitlichen Immobilienertragsteuer in 
Höhe von 30 % des Veräußerungsgewinns, der Differenz zwischen Anschaffungskosten und Verkaufspreis. Steuermindernd 
wirken sich Instandsetzungs- und nachträgliche Herstellungsmaßnahmen aus, soweit diese nicht mehr steuerlich geltend 
gemacht werden können. Geltend gemachte Absetzbeträge von Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich jener 
AfA, welche bei der Berechnung der besonderen Einkünfte (Details siehe unten) abgezogen worden ist, sowie offene 
Teilabsetzbeträge für Instandsetzungsaufwendungen müssen hinzugerechnet werden. Für Veräußerungen bis 31.12.2015 
ist ein Steuersatz von 25% anzuwenden. Eine Inflationsabgeltung in Höhe von 2 % pro Jahr kann ab 1.1.2016 nicht mehr 
geltend gemacht werden. 
 
HINWEIS: Vor allem bei vermieteten Immobilien kann die Ermittlung des Veräußerungsgewinns im Regelfall nur im 
Zusammenwirken mit dem Steuerberater und Immobilienverwalter des Verkäufers ermittelt werden. Die Meldung und 
Abfuhr der Immobilienertragsteuer hat durch den Parteienvertreter (Vertragserrichter) spätestens am 15. Tag des auf den 
Kalendermonat des Zuflusses zweitfolgenden Kalendermonats zu erfolgen. 
 
„Altfälle“: 4,2 % (bzw. 18 %) Steuer auf gesamten Kaufpreis 

Bei einem letzten entgeltlichen Erwerb vor dem 01.04.2002 (bzw. im Falle von geltend gemachten Teilabsetzungen gem. § 
28 Abs. 3 EStG 01.04.1997) wird pauschal der Veräußerungserlös (tatsächlicher erzielter Kaufpreis) besteuert. Unter der 
gesetzlich vorgegebenen Annahme eines Veräußerungsgewinnes von 14% ergibt dies einen Steuersatz von 
 
 4,2 % vom Veräußerungserlös bzw. 
 18 % vom Veräußerungserlös, wenn seit dem 01.01.1988 eine Umwidmung stattgefunden hat. 
 
Über Antrag ist es in jedem Fall möglich, den Spekulationsgewinn zu errechnen und diesen mit 30 % zu versteuern oder 
aber auch mit dem Einkommensteuertarif zu veranlagen. Gem. § 20 Abs 2 EStG sind dann auch Verkaufsnebenkosten 
abzugsfähig. 
 

2. Befreiung von der Immobilienertragsteuer 

A) Hauptwohnsitzbefreiung 

Wenn eine Immobilie ab der Anschaffung mindestens zwei Jahre durchgehend bis zur Veräußerung als Hauptwohnsitz 
gedient hat oder 5 Jahre durchgehender Hauptwohnsitz in den letzten 10 Jahren vor Veräußerung gegeben ist, fällt keine 
Immobilienertragsteuer an. 
 
B) Selbst erstellte Gebäude 

Eine solche Steuerbefreiung ist auch für selbst erstellte Gebäude (Veräußerer hat die Bauherreneigenschaft) gegeben: 
Diese Gebäude dürfen aber in den letzten 10 Jahren vor Veräußerung nicht zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung verwendet worden sein. 
 
C) Weitere Ausnahmen 

Weitere Ausnahmen sind für Tauschvorgänge im Rahmen eines Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungsverfahrens 
vorgesehen sowie für Anrechnung von Grunderwerbsteuern und Stiftungseingangssteuern sowie Erbschafts- & 
Schenkungssteuern der letzten 3 Jahre vor Veräußerung auf die Spekulationssteuer. 
 

3.Teilabsetzbeträge und Spekulationsgewinn-Ermittlung 

Bei Ermittlung des Spekulationsgewinnes von „steuerverfangenen“ Grundstücken müssen die begünstigt abgesetzten 
Teilbeträge für Herstellungsaufwendungen – neben den abgesetzten Instandsetzungszehnteln bzw. (ab 2016) 
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Instandsetzungsfünfzehnteln – dem Spekulationsgewinn hinzugerechnet werden. Sie sind demnach gem § 30 Abs 3 EStG 
bereits im Spekulationsgewinn enthalten und daher mit dem besonderen Steuersatz von 30% besteuert. 
 
Bei nicht mehr steuerverfangenen Grundstücken erfolgt anlässlich der Veräußerung von vermieteten Grundstücken bei 
Ermittlung des Veräußerungsgewinnes nach der Pauschalmethode (mit 4,2 % des Veräußerungserlöses) eine 
Nachversteuerung in Form der Hinzurechnung in Höhe der Hälfte der in den letzten 15 Jahren vor der Veräußerung 
abgesetzten Herstellungsfünfzehntel (im Sonderfall auch Zehntel) mit dem Sondersteuersatz von 30 %. 
 

4. Verlust der Zehntel- bzw. Fünfzehntelabsetzung 

Wenn der Verkäufer für Instandsetzungs- und Herstellungsaufwendungen einen Antrag auf Absetzung in Teilbeträgen 
gemäß § 28 Abs. 2, 3 und 4 EStG 1988 (Zehntel- bzw. Fünfzehntelabsetzung) gestellt hat, geht das Recht der Absetzung der 
im Zeitpunkt des Verkaufes noch nicht geltend gemachten Zehntel- bzw. Fünfzehntelbeträge für den Verkäufer und den 
Käufer verloren. 
 

5. Vorsteuerberichtigung und Umsatzsteuer 

Vorsteuerbeträge, resultierend aus Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen, sowie aus Großreparaturen, sind bei 
Übertragung unter Lebenden innerhalb der nachfolgenden 19 Jahre anteilig zu berichtigen. Für bereits vor dem 01.04.2012 
genutzte bzw. verwendete Anlagegüter gibt es aber eine Übergangsvorschrift, die einen neunjährigen 
Berichtigungszeitraum vorsieht. Bei unternehmerischer Nutzung des Rechtsnachfolgers (z.B. Zinshaus) kann die Vorsteuer-
berichtigung vermieden werden, indem 20 % Umsatzsteuer zum Kaufpreis zusätzlich in Rechnung gestellt wird. 
Zu beachten sind jedoch die Auswirkungen des 1. StabilitätsG 2012 bei nicht fast ausschließlich zum Vorsteuerabzug 
berechtigenden Umsätzen eines Mieters. Es ist in jedem Fall zu empfehlen, die umsatzsteuerrechtliche Situation im 
Detail vor der Kaufvertragserstellung mit einem Steuerexperten zu erörtern. 
 

6. Verkauf von Waldgrundstücken 

Die stillen Reserven aus dem stehenden Holz werden aufgedeckt und sind zu versteuern. 
 Diese Broschüre wird Ihnen von der Firma  

 
Fa. Huber Immobilien OG 
Marktplatz 4 
A-4212 Neumarkt/Mkr 
Fax: 0043 7941 70555 
Tel:  0043 664 450 90 58 http://www.immohuber.at  E-Mail: office@immohuber.at  
FN: 285754b – LG-Linz 
Ust.ID:ATU62952512  überreicht, welche als Makler tätig ist und durch Herrn Stefan Huber, Eigentümer der Fa. Huber 
Immobilien OG vertreten ist. Entsprechend dem bestehenden Geschäftsgebrauch kann der Makler als Doppelmakler tätig sein. Der Makler steht mit dem zu vermittelnden Dritten in  ☐ einem  /  x keinem  familiären oder wirtschaftlichen Naheverhältnis. 
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Widerrufsbelehrung und Rücktrittsrechte  

bei Fernabsatz- und Außergeschäftsraum-Verträgen 
Der Interessent wird informiert, dass für einen Verbraucher bei Abschluss des Maklervertrags außerhalb der 
Geschäftsräume des Maklers oder ausschließlich über Fernabsatz gem. § 11 FAGG ein Rücktrittsrecht von dieser 
Vereinbarung binnen 14 Tagen besteht. Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Die Abgabe der 
Widerrufserklärung kann unter Verwendung des beigestellten Widerrufsformulars erfolgen, ist aber an keine Form 
gebunden.  
 
Wenn der Makler vor Ablauf dieser vierzehntägigen Rücktrittsfrist vorzeitig tätig werden soll (zB Übermittlung von 
Detailinformationen, Vereinbarung eines Besichtigungstermins), bedarf es einer ausdrücklichen Aufforderung durch den 
Interessenten, der damit – bei vollständiger Vertragserfüllung innerhalb dieser Frist – sein Rücktrittsrecht verliert. 
 
Als vollständige Dienstleistungserbringung des Immobilienmaklers genügt aufgrund eines abweichenden 
Geschäftsgebrauchs die Namhaftmachung der Geschäftsgelegenheit, insbesondere sofern vom Interessenten keine 
weiteren Tätigkeiten des Maklers gewünscht oder ermöglicht werden. In diesem Fall kann der Maklervertrag nicht mehr 
widerrufen werden und ist Grundlage eines Provisionsanspruches, wenn es in der Folge zum Abschluss eines 
Rechtsgeschäftes über eine vom Immobilienmakler namhaft gemachte Geschäftsgelegenheit kommt. 
 
Im Fall eines Rücktritts nach § 11 FAGG verpflichtet sich der Verbraucher, von den gewonnenen Informationen keinen 
Gebrauch zu machen. 
 

 Der Interessent wünscht ein vorzeitiges Tätigwerden (zB Übermittlung von Detailinformationen, Vereinbarung eines 
Besichtigungstermins) innerhalb der offenen Rücktrittsfrist. Der Interessent nimmt zur Kenntnis, dass er bei vollständiger 
Vertragserfüllung (Namhaftmachung) das Rücktrittsrecht vom Maklervertrag verliert. Eine Pflicht zur Zahlung der Provision 
besteht aber erst nach Zustandekommen des vermittelten Geschäfts (Kaufvertrag, Mietvertrag) aufgrund der 
verdienstlichen, kausalen Tätigkeit des Maklers.  
 

 Der Interessent wünscht kein vorzeitiges Tätigwerden.   
 
Der Interessent erhält eine Kopie dieses Maklervertrages auf dauerhaftem Datenträger und eine Nebenkostenübersicht 
(ÖVI-Form 13 K bzw. M, Nebenkostenübersicht und Information über den Maklervertrag sowie allfällige Rücktrittsrechte) 
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